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1. Verwaltungsvorschriften und Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und sonstiger Stellen, die den Geschäftsbereich der Justiz betreffen 

 
 

Achte Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz 
zur Änderung des Organisationsstatuts der Staatsanwaltschaften 

 
Vom 27. April 2017 

 
 
I. 
 

Das Organisationsstatut der Staatsanwaltschaften vom 12. Januar 1998 (SächsJMBl. S. 18), das zuletzt durch die Verwal-
tungsvorschrift vom 3. Juni 2013 (SächsJMBl. S. 69) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom  
8. Dezember 2015 (SächsABl. SDr. S. S 362), wird wie folgt geändert:  
 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach der Angabe zu Nummer 23 werden die folgenden Angaben eingefügt: 
 

„VI. Abschnitt 
Zuständigkeit der Amtsanwälte 

 
24. Zuständigkeit der Amtsanwälte in Strafsachen 
25. Ausschluss der Zuständigkeit der Amtsanwälte 
26. Sonderregelung 
27. Zuständigkeit der Amtsanwälte in Bußgeldsachen“. 

 
b) Die bisherige Angabe zum VI. Abschnitt wird die Angabe zum VII. Abschnitt. 

 
c) Die bisherige Angabe zu Nummer 24 wird die Angabe zu Nummer 28. 

 
2. Nummer 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Staatsanwälte“ die Wörter „und Amtsanwälte“ eingefügt. 
 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Amtsanwälten und“ durch die Wörter „oder des Amtsanwalts“ ersetzt. 
 
c) In Satz 3 werden nach dem Wort „Staatsanwalts“ die Wörter „oder des Amtsanwalts“ eingefügt. 

 
3. In Nummer 6 Absatz 1 Satz 1 und Nummer 7 Halbsatz 2 wird die Angabe „Abs.“ jeweils durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 
 
4. In Nummer 3 Absatz 1, Nummer 8 Absatz 1 sowie Nummer 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 werden die Wörter „und für 

Europa“ jeweils gestrichen. 
 
5. Der Nummer 13 werden die folgenden Absätze 4 bis 6 angefügt: 
 

„(4) Beamten, die sich in der Amtsanwaltsausbildung befinden, kann der Behördenleiter nach einer Einarbeitungszeit ein-
zelne oder alle Zeichnungsbefugnisse eines Amtsanwalts verleihen. Die Einarbeitungszeit soll in der Regel nicht weniger 
als drei und nicht länger als sechs Monate betragen. 

 
(5) Hat ein Beamter die Amtsanwaltsprüfung erfolgreich abgelegt, hat ihm der Behördenleiter die Zeichnungsbefugnisse 
eines Amtsanwalts zu verleihen. 

 
(6) Soweit Beamte, die sich in der Amtsanwaltsausbildung befinden, nicht zur Zeichnung befugt sind, zeichnet ihre Entwür-
fe ein Abteilungsleiter. Der Behördenleiter kann die Zeichnungsbefugnis auch einem anderen Staatsanwalt oder Amtsan-
walt übertragen.“ 

 
6. In Nummer 15 Absatz 3 wird die Angabe „Nr.“ jeweils durch das Wort „Nummer“ ersetzt. 
 
7. Nummer 17 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „und die Staatsanwälte“ durch ein Komma und die Wörter „die Staatsanwälte und 

die Amtsanwälte“ ersetzt. 
 
b) In Absatz 3 wird die Angabe „StPO“ durch die Wörter „der Strafprozessordnung“ ersetzt. 

 
8. Der Nummer 18 werden die folgenden Absätze 3 bis 6 angefügt: 
 

„(3) Amtsanwälte dürfen die Staatsanwaltschaft nur in der Hauptverhandlung beim Amtsgericht (Strafrichter) vertreten. 
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(4) Beamten, die sich in der Amtsanwaltsausbildung befinden, kann der Behördenleiter nach einer Einarbeitungszeit die 

Wahrnehmung der Vertretung der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung beim Amtsgericht (Strafrichter) übertra-
gen. Die Einarbeitungszeit soll in der Regel nicht weniger als drei und nicht länger als sechs Monate betragen. 

 
(5) Hat ein Beamter die Amtsanwaltsprüfung erfolgreich abgelegt, hat ihm der Behördenleiter die Wahrnehmung der Ver-

tretung der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung beim Amtsgericht (Strafrichter) zu übertragen. 
 
(6) Beamte, die sich in der Amtsanwaltsausbildung befinden oder die Amtsanwaltsprüfung erfolgreich abgelegt haben, be-

dürfen der Zustimmung des Staatsanwalts oder Amtsanwalts, der die Anklage verfasst hat, wenn sie in der Hauptver-
handlung Erklärungen, die auf die Einstellung des Verfahrens abzielen (§ 153 Absatz 2, § 153a Absatz 2, § 154 Absatz 
2, § 154b Absatz 5 der Strafprozessordnung), abgeben, die Klage zurücknehmen oder auf Rechtsmittel verzichten wol-
len. Ist der Verfasser der Anklage ein Beamter, der sich in der Amtsanwaltsausbildung befindet oder die Amtsanwalts-
prüfung erfolgreich abgelegt hat, ist die Zustimmung eines Abteilungsleiters erforderlich.“ 

 
9. Nummer 20 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe „StGB“ durch die Wörter „des Strafgesetzbuches ersetzt“. 
 
b) In Absatz 2 werden die Angabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ und die Angabe „GVG“ durch die Wörter „des Gerichts-

verfassungsgesetzes“ ersetzt. 
 
c) In Absatz 4 wird die Angabe „GVG“ durch die Wörter „des Gerichtsverfassungsgesetzes“ ersetzt. 

 
10. Nummer 21 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 werden die Angabe „Abs.“ jeweils durch das Wort „Absatz“, die Angabe „Nr.“ jeweils 

durch das Wort „Nummer“, die Angabe „GVG“ durch die Wörter „des Gerichtsverfassungsgesetzes“, die Angabe „AO“ 
durch die Wörter „der Abgabenordnung“, die Angabe „OWiG“ durch die Wörter „des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten“ und die Angabe „StGB“ durch die Wörter „des Strafgesetzbuches“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 4 wird die Angabe „GVG“ durch die Wörter „des Gerichtsverfassungsgesetzes“ ersetzt. 

 
11. Nach dem V. Abschnitt wird folgender VI. Abschnitt eingefügt: 
 

„VI. Abschnitt 
Zuständigkeit der Amtsanwälte 

 
24. Zuständigkeit der Amtsanwälte in Strafsachen 

 
Den Amtsanwälten können von den Strafsachen, für die das Amtsgericht (Strafrichter) nach § 25 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes zuständig ist, folgende zur Bearbeitung übertragen werden: 

 
1. alle Vergehen, bei denen das Höchstmaß der angedrohten Freiheitsstrafe sechs Monate beträgt, 

 
2. die folgenden Vergehen: 

 
a) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 des Strafgesetzbuches), 
 
b) Hausfriedensbruch (§ 123 des Strafgesetzbuches), 
 
c) Amtsanmaßung und Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen (§§ 132 und 132a des 

Strafgesetzbuches), 
 
d) Verwahrungsbruch (§ 133 des Strafgesetzbuches), 
 
e) Verletzung amtlicher Bekanntmachungen (§ 134 des Strafgesetzbuches), 
 
f) Verstrickungsbruch; Siegelbruch (§ 136 des Strafgesetzbuches), 
 
g) unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 des Strafgesetzbuches), es sei denn, dass die Tat im Zusam-

menhang mit einer fahrlässigen Tötung oder einer Körperverletzung steht, bei der eine der in § 226 des 
Strafgesetzbuches bezeichneten Folgen eingetreten ist, 

 
h) Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln (§ 145 des Straf-

gesetzbuches), 
 
i) Verstoß gegen das Berufsverbot (§ 145c des Strafgesetzbuches), 
 
j) falsche uneidliche Aussage (§ 153 des Strafgesetzbuches) und falsche Versicherung an Eides Statt (§ 156 

des Strafgesetzbuches), 
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k) Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung (§§ 185 bis 187 des Strafgesetzbuches), es sei denn, dass 
sich die Tat gegen eine der in § 194 Absatz 4 des Strafgesetzbuches bezeichneten politischen Körperschaf-
ten gerichtet hat, 

 
l) Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 des Strafgesetzbuches), es sei denn, dass die Tat von ei-

ner der in § 201 Absatz 3 des Strafgesetzbuches bezeichneten Personen begangen worden ist, 
 
m) Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 202 des Strafgesetzbuches), 
 
n) Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 des Strafgesetzbuches) und Verwertung fremder Geheimnisse 

(§ 204 des Strafgesetzbuches), es sei denn, dass die Tat von einer der in § 203 Absatz 2 des Strafgesetz-
buches bezeichneten Personen begangen worden ist, 

 
o) Körperverletzung (§ 223 des Strafgesetzbuches), gefährliche Körperverletzung (§ 224 des Strafgesetzbu-

ches) und fahrlässige Körperverletzung (§ 229 des Strafgesetzbuches), es sei denn, dass eine der in § 226 
des Strafgesetzbuches bezeichneten Folgen eingetreten ist, 

 
p) Freiheitsberaubung (§ 239 des Strafgesetzbuches), 
 
q) Nötigung und Bedrohung (§§ 240 und 241 des Strafgesetzbuches), 
 
r) unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs (§ 248b des Strafgesetzbuches), 
 
s) Urkundenfälschung (§ 267 des Strafgesetzbuches) und Missbrauch von Ausweispapieren (§ 281 des Straf-

gesetzbuches), 
 
t) unbefugter Gebrauch von Pfandsachen (§ 290 des Strafgesetzbuches), 
 
u) Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c des Strafgesetzbuches), es sei denn, dass die Tat im Zusam-

menhang mit einer fahrlässigen Tötung oder einer Körperverletzung steht, bei der eine der in § 226 des 
Strafgesetzbuches bezeichneten Folgen eingetreten ist, 

 
v) Trunkenheit im Verkehr (§ 316 des Strafgesetzbuches), 
 
w) Vollrausch (§ 323a des Strafgesetzbuches), sofern der Amtsanwalt für die Verfolgung der im Rausch be-

gangenen Tat zuständig wäre, 
 
x) Gefährdung einer Entziehungskur (§ 323b des Strafgesetzbuches), 
 

3. die folgenden Vergehen, soweit der Wert der gestohlenen oder unterschlagenen Sachen oder der Schaden 1 500 
Euro nicht übersteigt: 

 
a) Diebstahl (§ 242 des Strafgesetzbuches), 
 
b) Diebstahl in den Fällen des § 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 3 und 6 des Strafgesetzbuches, 
  
c) Unterschlagung (§ 246 des Strafgesetzbuches), 
 
d) Entziehung elektrischer Energie (§ 248c des Strafgesetzbuches), 
 
e) Betrug (§ 263 Absatz 1 und 2 des Strafgesetzbuches), 
 
f) Erschleichen von Leistungen (§ 265a des Strafgesetzbuches), 
 
g) Untreue (§ 266 des Strafgesetzbuches), 
 
h) Sachbeschädigung (§ 303 des Strafgesetzbuches), 
 
i) gemeinschädliche Sachbeschädigung (§ 304 des Strafgesetzbuches), 
 
j) Steuerhinterziehung (§ 370 Absatz 1, 2 und 4 der Abgabenordnung), soweit es sich um die Hinterziehung 

von Kraftfahrzeugsteuer handelt, 
 

4. die folgenden Vergehen, soweit der Amtsanwalt für die Verfolgung der diesen zu Grunde liegenden Vortat zu-
ständig ist oder zuständig wäre: 

 
a) Vortäuschen einer Straftat (§ 145d des Strafgesetzbuches), 
 
b) falsche Verdächtigung (§ 164 des Strafgesetzbuches), 

 
c) Begünstigung (§ 257 des Strafgesetzbuches), 
 
d) Strafvereitelung (§ 258 des Strafgesetzbuches), 
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e) Hehlerei (§ 259 des Strafgesetzbuches), 
 
f) fahrlässige Hehlerei von Edelmetallen und Edelsteinen (§ 148b der Gewerbeordnung), 

 
5. die Vergehen nach folgenden Nebengesetzen: 

 
a) § 9 des Gesetzes über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugan- 

hänger, 
 
b) § 6 des Pflichtversicherungsgesetzes, 
 
c) §§ 21, 22 und 22a des Straßenverkehrsgesetzes, 
 
d) § 95 des Aufenthaltsgesetzes, 
 
e) § 85 des Asylgesetzes. 

 
 

25. Ausschluss der Zuständigkeit der Amtsanwälte 
 

(1) Die Amtsanwälte dürfen nicht bearbeiten: 
 
1. Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende wegen Straftaten, 
 
2. Verfahren, die militärische Straftaten zum Gegenstand haben, 
 
3. Verfahren mit politischem Hintergrund und Pressestrafsachen, 
 
4. Verfahren, in denen mit der Anordnung einer Maßregel der Besserung und Sicherung nach § 61 des Strafgesetzbu-

ches, mit Ausnahme der Entziehung der Fahrerlaubnis, zu rechnen ist, 
 
5. Verfahren, die in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht besondere Schwierigkeiten bereiten oder aus sonstigen Grün-

den erhebliche Bedeutung haben. 
 
(2) Absatz 1 Nummer 2 und 4 gilt nicht für die Vertretung der Anklage in der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht (Straf-

richter). 
 
 
26. Sonderregelung 
 
(1) Der Behördenleiter kann hierfür geeigneten Amtsanwälten abweichend von Nummer 24 auch andere Verfahren, die in 
die Zuständigkeit des Amtsgerichts fallen, zur Bearbeitung zuweisen. Er kann diese Befugnis auf seinen Vertreter, den 
Zweigstellenleiter oder den Abteilungsleiter übertragen. 
 
(2) Der Behördenleiter kann bei einem Ermittlungsverfahren von besonderem Umfang Amtsanwälte oder andere Beamte 
der ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 2 zur Unterstützung der sachbearbeitenden Staatsanwälte heranziehen. 
 
(3) Die Befugnis des Behördenleiters, Strafsachen, deren Bearbeitung durch Amtsanwälte nach Nummer 24 zulässig ist, 
einem Staatsanwalt zu übertragen, bleibt unberührt. 
 
27. Zuständigkeit der Amtsanwälte in Bußgeldsachen 
 
(1) Ist der Amtsanwalt für die Bearbeitung einer Straftat zuständig, bearbeitet er auch Ordnungswidrigkeiten, die mit der 
Straftat zusammenhängen (§ 42 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten). 
 
(2) Die Bearbeitung der Einspruchsverfahren nach den §§ 67 ff. des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten kann den Amts-
anwälten übertragen werden. Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen aus besonderen Sachgebieten, die ausschließ-
lich von Staatsanwälten bearbeitet werden. 
 
(3) Die Befugnis des Behördenleiters, eine von dieser Regelung abweichende Zuständigkeitsanordnung zu treffen, bleibt 
unberührt.“ 

 
12. Der bisherige VI. Abschnitt wird der VII. Abschnitt. 
 
13. Die bisherige Nummer 24 wird Nummer 28. 
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II. 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Mai 2017 in Kraft. 
 
 
Dresden, den 27. April 2017 
 
 
Der Staatsminister der Justiz 
Sebastian Gemkow 
 

2. Stellenausschreibungen 
 
 

Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 
 

der Präsidentin/des Präsidenten des Landgerichts (R 5) 
beim Landgericht Leipzig  

 
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz   
Abteilung I 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

einer Richterin/eines Richters am Oberverwaltungsgericht (R 2)  
beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz  
Abteilung I 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 
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Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle als 
 
 

Leiter/Leiterin der Justizvollzugsanstalt Bautzen 
 
 
zum 1. September 2017 zu besetzen. 
 
Die Justizvollzugsanstalt Bautzen verfügt über 454 Haftplätze. Sie ist zuständig für den Vollzug von Freiheitsstrafen an männ-
lichen Strafgefangenen, für den Vollzug der Sicherungsverwahrung sowie für den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen und des 
Jugendarrestes an männlichen Personen.  
 
Ihre Aufgaben: 
 
 recht- und zweckmäßige Durchführung der angeordneten Freiheitsentziehungen 

 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung 

 Steuerung der Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen 

 Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation 

 Ernennung der Bediensteten der Laufbahngruppe 1 Einstiegsebene 2 

 Personalverwaltungsmaßnahmen der Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 8 TV-L und der Bediensteten der Laufbahn-

gruppe 1 Einstiegsebene 2 (z. B. Abordnung, Versetzung) 

 Zuweisung der Dienstgeschäfte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Bearbeitung von Angelegenheiten mit grundsätzlicher und besonderer Bedeutung 

 Vertretung der Anstalt nach außen 

Ihr Profil: 
 
Die Ausschreibung ist an Bewerber gerichtet, die über die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 Einstiegsebene 2 
verfügen und Bezüge mindestens nach der Besoldungsgruppe A 15 erhalten. 
 
Die zu erfüllenden Anforderungen für die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle ergeben sich in Bezug auf die Grundanfor-
derungen, die Fachkompetenz, die soziale Kompetenz und die Führungskompetenz aus der Anlage 1 zur Verwaltungsvor-
schrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über die dienstliche Beurteilung der Richter und Staatsanwälte ein-
schließlich der Anforderungsprofile für Eingangs- und Beförderungsämter vom 9. April 2013 (VwV Beurteilung Richter und 
Staatsanwälte). 
 
Die mehrjährige Führungserfahrung sollte in der langjährigen Leitung von Justizvollzugsanstalten zum Ausdruck kommen.  
 
Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Laufbahngruppe 2 Einstiegsebene 2 (Besoldungsgruppe A 16). 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt. 
 
Von der Zusendung von Eingangsbestätigungen und Zwischennachrichten wird abgesehen. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Verar-
beitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen. 
 
Allgemeine Informationen zu den Justizvollzugseinrichtungen des Freistaates Sachsen erhalten interessierte Bewerberinnen 
und Bewerber unter www.justiz.sachsen.de/justizvollzug. 
 
Bewerbungen sind  binnen drei Wochen  ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg unter Angabe des 
Aktenzeichens: 2410E-IV.1-861/17 zu richten an das 
 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz  
Abteilung IV 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Dammer, Telefon: +49 351 564-1917 zur Verfügung.  
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Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle als 
 
 

Leiter/Leiterin der Justizvollzugsanstalt Dresden 
 
 
zum 1. August 2017 zu besetzen. 
 
Die Justizvollzugsanstalt Dresden verfügt über 805 Haftplätze. Sie ist aktuell zuständig für den Vollzug der Untersuchungshaft, 
von Freiheitsstrafen an männlichen Strafgefangenen, für den Vollzug des Jugendarrestes an männlichen Personen sowie für 
den Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen.  
 
Ihre Aufgaben: 
 
 recht- und zweckmäßige Durchführung der angeordneten Freiheitsentziehungen 

 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt 

 Steuerung der Behandlung, Betreuung und Versorgung der Gefangenen 

 Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation 

 Ernennung der Bediensteten der Laufbahngruppe 1 Einstiegsebene 2 

 Personalverwaltungsmaßnahmen der Beschäftigten bis zur Entgeltgruppe 8 TV-L und der Bediensteten der Laufbahn-

gruppe 1 Einstiegsebene 2 (z. B. Abordnung, Versetzung) 

 Zuweisung der Dienstgeschäfte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Bearbeitung von Angelegenheiten mit grundsätzlicher und besonderer Bedeutung 

 Vertretung der Anstalt nach außen 

 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bedienstete, die sich bereits in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis 
zum Freistaat Sachsen befinden. Es wird gebeten, bereits im Bewerbungsschreiben das Einverständnis zur Einsichtnahme in 
die Personalakte zu erklären. 
 
Ihr Profil: 
 
Die Ausschreibung ist an Bewerber gerichtet, die über die Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2 Einstiegsebene 2 
verfügen und Bezüge nach der Besoldungsgruppe A 16 erhalten. 

Die zu erfüllenden Anforderungen für die Besetzung der ausgeschriebenen Stelle ergeben sich sowohl in Bezug auf die 
Grundanforderungen, die Fachkompetenz als auch die Soziale und Führungskompetenz aus der Anlage 1 zu der Verwal-
tungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über die dienstliche Beurteilung der Richter uns Staatsanwälte 
einschließlich der Anforderungsprofile für Eingangs- und Beförderungsämter vom 9. April 2013 (VwV Beurteilung Richter und 
Staatsanwälte). 

Die mehrjährige Führungserfahrung sollte in der langjährigen Leitung von Justizvollzugsanstalten zum Ausdruck kommen.  
 
Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Laufbahngruppe 2 Einstiegsebene 2 (Besoldungsgruppe B 2 + Z Sächs-
BesG). 

Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben. 

Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt. 

Von der Zusendung von Eingangsbestätigungen und Zwischennachrichten wird abgesehen. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Sie mit Ihrer Bewerbung gleichzeitig Ihr Einverständnis zur elektronischen Verar-
beitung Ihrer persönlichen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens erteilen. 

Allgemeine Informationen zu den Justizvollzugseinrichtungen des Freistaates Sachsen erhalten interessierte Bewerberinnen 
und Bewerber unter www.justiz.sachsen.de/justizvollzug. 

Bewerbungen sind  binnen drei Wochen  ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg unter Angabe des 
Aktenzeichens: 2410E-IV.1-862/17 zu richten an das 
 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz  
Abteilung IV 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 
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Als Ansprechpartner steht Ihnen Herr Dammer, Telefon: +49 351 564-1917 zur Verfügung.  
 
 
 
Im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz sind 
 
 

drei Stellen 
als Notarassessorin / Notarassessor 

 
 
zu besetzen.  
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsi-
schen Staatsministeriums der Justiz und für Europa zur Ausführung der Bundesnotarordnung und über die Dienstordnung für 
Notarinnen und Notare (VwV Notarwesen) geregelt. Bewerber sollten die Zweite Juristische Staatsprüfung mindestens mit der 
Note „vollbefriedigend“ absolviert haben. Weitere Auskünfte erteilt Frau Gemeinhardt (0351/ 564 1823). 
 
Bewerbungen sind bis spätestens 31. Mai 2017 an das 
 

Sächsische Staatsministerium 
der Justiz  
Referat III.2 
Hospitalstraße 7 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
 

Oberlandesgericht Dresden 
 
Der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden sieht Bewerbungen entgegen, um folgende Stelle zu besetzen: 
 

Geschäftsleiter/ Geschäftsleiterin 
bei dem Amtsgericht Torgau 

 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Geschäftsbereiches des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz, die sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. Bewerber/Bewerberinnen um die 
Stelle des Geschäftsleiters/der Geschäftsleiterin bei dem Amtsgericht Torgau müssen über die Laufbahnausbildung der Beam-
ten/Beamtinnen der Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1 (Fachrichtung Justiz) verfügen. 
 
Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Laufbahngruppe 2, Einstiegsebene 1. 
 
Bewerber um die Stelle der Geschäftsleiterin/des Geschäftsleiters bei dem Amtsgericht Torgau sollten über umfassende 
Kenntnisse als Rechtspfleger verfügen und – am besten bei einer oberen oder obersten Dienstbehörde gewonnene - Erfah-
rungen in der Gerichtsverwaltung, insbesondere auf dem Gebiet des Personalwesens vorweisen können. Die Mitarbeiterfüh-
rung sollte bereits erfolgreich erprobt sein. 
 
Darüber hinaus sollten sich die Bewerber im Hinblick auf die mit der Stelle verbundene Vorgesetztenfunktion zumindest in 
einem Amt der Besoldungsgruppe A 10 befinden. 
 
Die Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in die Personal-
akte durch das Oberlandesgericht Dresden und das Landgericht Leipzig zu erklären. 
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Veröffentlichung des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an: 
 
 Herrn Präsidenten 
 des Oberlandesgerichts Dresden 
 - Referat II.1.1 - 
 Schloßplatz 1 
 01067 Dresden 
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3. Rechtsanwälte 
 
 

 

Die sächsische Justiz 
betrauert den Tod 
der Rechtsanwältin 

Doris Worm. 

 

 
 
Neuzulassungen 
 
D a t h e, Annerose, in Torgau 
D i e t z, Damla, in Leipzig 
E u l e n b e r g e r, Martin, in Dresden 
Dr.  H e g e l e, Dorothea, in Leipzig 
H e r z o g, Sarah, in Dresden 
M a n t e u f e l, Sylvia, in Leipzig 
M e y e r, Nicole, in Leipzig 
M ü l l e r, Steffen, in Leipzig 
 
In Sachsen aufgenommene Mitglieder 
 
H u p f e r, Martin, in Dresden 
M a a ß, Andreas, in Leipzig 
S a l o m o n, Constanze, in Dresden 
S c h ö n f e l d e r, Andreas, in Dresden 
 
In andere Rechtsanwaltskammern aufgenommene Mitglieder (§ 27 Abs. 3 BRAO) 
 
H e i n z e r l i n g, Klaus, in Berlin 
R u h l a n d - F ü h r e r, Antje, in die Brandenburgische RAK 
S c h u l e r, Achim, in Zweibrücken 
LL.M.Eur. Integ  S t e r n, Antje, in Berlin 
 
Widerruf wegen Verzicht (§ 14 Abs. 2 Nr. 4 BRAO) 
 
D e t t k e, Julia 
G a l a l, Shaedia, in Dresden 
H ö r n i g, Christine, in Leipzig 
K r o k e r, Julia, in Leipzig 
L e b e, Dirk, in Leipzig 
M e s t e r s, Philipp, in Dresden 
Dr.  S c h m i d t, Angelika, in Chemnitz 
T a c k e n b e r g, Christian, in Leipzig 
W e g e, Stefanie, in Basel 
Z i m m e r, Heidi, in Dresden 
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